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Ziele/Zielgruppe/Referenten

Ziele des Seminars

<  Vermittlung der rechtlichen Grundlagen für die Klassifizie-
rung von Kapitalmaßnahmen

<  Beurteilung und Einstufung der Kapitalmaßnahmen unter 
rechtlichen und abwicklungstechnischen Aspekten

<  Mapping ausländischer Kapitalmaßnahmen auf vergleich-
bare inländische bzw. in Deutschland rechtlich geklärte 
Maßnahmen

<  Erläuterung der komplexen Praxisfälle mit Hilfe der neuen 
WM-Matrix zu Kapitalmaßnahmen

<  Investmentsteuerreform: Erläuterung des Übergangs von 
altem zum neuen Recht inkl. Beschreibung der fiktiven Ver-
äußerung aller Fondsbestände zum 31.12.2017. 

Zielgruppe

<  Mitarbeiter in Banken und Transaktionsbanken mit unmit-
telbarem Bezug zu Kapitalmaßnahmen

 – aus Steuer- und Fachabteilungen
 – aus Wertpapierabwicklungseinheiten
	 	 •	 für	Privat-	und	Geschäftskunden
	 	 •	 für	Fondsgesellschaften

<  Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, die in ihrer täglichen 
Praxis damit befasst sind

< Interessierte Kapitalanleger

Referenten

Carmen Bast
arbeitet seit Oktober 2014 im Bereich Steuern / Investment-
recht bei der WM Gruppe und verantwortet die Umsetzung der 
steuerrechtlichen Vorschriften in der Praxis. Ihre Schwerpunkte 
liegen dabei in der Abgeltungsteuer, dort insbesondere in der 
steuerlichen Einordnung von Kapitalmaßnahmen. Bevor sie zur 
WM Gruppe kam, arbeitete die diplomierte Wirtschaftsphysike-
rin sowohl für ein Kreditinstitut als auch für eine Kapitalverwal-
tungsgesellschaft. Ihre Aufgaben lagen in der Gestaltung und 
Koordination steuerlicher Prozesse. 

Caroline Müller
ist deutsche Steuerberaterin. Seit Januar 2013 ist sie Partnerin 
bei der Kanzlei Baumgartner & Partner, bei welcher sie seit 2007 
in Zürich tätig ist und inzwischen auch die 2010 gegründete 
Niederlassung in Frankfurt leitet. Neben klassischer Steuerbe-
ratung und Selbstanzeigen ist sie spezialisiert auf Fragen in Zu-
sammenhang mit Einkünften aus Kapitalvermögen. Baumgart-
ner & Partner betreut Dienstleister und Banken bei steuerlichen 
und regulatorischen Fragen, insbesondere zu Steuerreportings 
und bietet auch eine unabhängige Qualitätskontrolle an.



9.00 Uhr

Empfang und Registrierung

9.15 Uhr

Aktuelle Rechtslage
< Gesetzliche Grundlagen
< Schreiben des Bundesfinanzministeriums

10.00 Uhr

Abwicklungstechnische Umsetzung von Kapital-
maßnahmen

10.15 Uhr

WM-Matrix für Kapitalmaßnahmen

10.45 Uhr Pause

11.00 Uhr

Klassifizierung der Umtausch-Transaktionen
< Input
< rechtliche Einstufung
< WM-Klassifizierung
< WM-Meldung
< Weiterverarbeitung
< steuerneutral und steuerpflichtig

12.45 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr

Klassifizierung von Kapitalmaßnahmen mit 
Stückebuchungen

15.45 Uhr Pause

16.00 Uhr

Klassifizierung von Kapitalmaßnahmen mit Geld-
buchungen

16.30 Uhr

Neue Kapitalmaßnahmen im Rahmen der 
 deutschen Investmentsteuerreform

<  Fiktive Veräußerung von Fondsbeständen zum 
31.12.2017

<  Folgen der Nichtanwendbarkeit des neuen InvStG
<  Fiktive Veräußerung bei Änderung Teilfreistellungsquote
<  Fonds in Abwicklung
<  Fondsfusionen nach dem neuen InvStG

17.30 Uhr

Spezialfälle
Fragen aus dem Auditorium

18.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Programm   –   9.15 bis ca. 17.30 Uhr

Programm



Teilnahmebedingungen und Anmeldung

Organisation / Rückfragen
WM Seminare    ·    Postfach 110932    ·    60044 Frankfurt am Main    ·    Tel.: +49 69 2732-162    ·    Fax: +49 69 2732-200    ·    www.wm-seminare.de 
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Datum
27. April 2017
9.15 bis ca. 18.00 Uhr

Veranstaltungsort
Zunfthaus zur Saffran
Limmatquai 54
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 251 37 40

Anmeldung zum Seminar Nr. S17-892N 
(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)
Am WM-Seminar „Steuerliche Behandlung von Kapitalmaßnahmen“ 
am 27. April 2017 in Zürich nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person 
in Höhe von EUR 895,- wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die 
Rechnung bitte ich auszustellen auf  mich  Firma/Institut.

 Ja, ich möchte als Dankeschön 
für meine Teilnahme die Zeit-
schrift für Wirtschafts- und 
Bank recht drei Wochen lang 
kostenlos und unverbindlich 
erhalten.

 Ja, ich möchte als Dankeschön 
für meine Teilnahme die Börsen-
Zeitung vier Wochen lang kosten-
los und unverbindlich erhalten.

Preise / Leistungen 
Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rech-
nung über den Seminarpreis in Höhe von EUR 895,-. Die Rechnung wird Ihnen elektro-
nisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns 
bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis 
enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen / Pau sengetränke 
und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Rücktritt / Storno
Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erho-
ben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar 
später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsent schä di gung 
von EUR 300,- berechnet. Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. 
abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurück erstattet. Weitere 
Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht.
Dieses Angebot gilt nur für Unternehmer. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass 
die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt.
Verbraucher (Privatpersonen) stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte 
hier: seminare@wmseminare.de

Unterkunft / Hotel
Für die Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent im Hotel zur Verfügung.  Bitte 
nehmen Sie die Reservierung direkt unter Berufung auf die Veranstaltung vor.

 Ja, ich möchte als Dankeschön 
für meine Teilnahme die WuB 
Entscheidungsanmerkungen 
zum Wirtschafts- und Ban-
krecht in 2 Monatsausgaben 
kostenlos und unverbindlich zur 
Ansicht erhalten.

Werbung

  Ja, ich bin mit dem Erhalt von weiteren Informationen (Werbung) zu 
Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe einverstanden. 

 Dies gilt auch für Informationen per E-Mail.

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

1. Teilnehmer: Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

E-Mail

2. Teilnehmer: Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift
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Seite 505
Prof. Dr. Godehard Kayser, Vorsitzender Richter am BGH,
 Karlsruhe
Die Rechtsprechung des IX. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs
zum europäischen Insolvenzrecht

Seite 512
Dr. Marco Tautges, LL.M. (Glasgow), Frankfurt a. M.
Stimmrechtsmitteilungen (§§ 21 ff. WpHG) im Aktienemissionsge-
schäft nach dem Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-
Änderungsrichtlinie

Seite 517
BGH, 15.2.2017 – IV ZR 91/16
Zur Intransparenz einer in Verträgen über eine Berufsunfähigkeits-
versicherung verwendeten Klausel hinsichtlich der Definition des
versicherten Berufs

Seite 520
BGH, 22.2.2017 – IV ZR 289/14
Zu den Mitwirkungsobliegenheiten des Versicherungsnehmers,
der nach einem behaupteten Versicherungsfall Leistungen aus ei-
ner Berufsunfähigkeitsversicherung begehrt, in Bezug auf die
Überprüfung der Erfüllung seiner vorvertraglichen Anzeigeoblie-
genheiten; zur Unwirksamkeit einer Allgemeinen Versicherungs-
bedingung, nach der die versicherte Person Ärzte, Krankenhäuser
und sonstige Krankenanstalten sowie Pflegeheime, bei denen sie
in Behandlung oder Pflege war oder sein wird, sowie Sachverstän-
dige, Pflegepersonen, andere Personenversicherer und Behörden
sowie wegen des Berufs auch den Arbeitgeber zu ermächtigen hat,
dem Versicherer auf Verlangen Auskunft zu erteilen

Seite 526
OLG Stuttgart, 27.12.2016 – 10 U 97/16
Zur Frage, wer für eine GmbH, die Schuldverschreibungen ausge-
geben hat und über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröff-
net ist, zur Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung
 befugt ist

Seite 532
OLG Düsseldorf, 6.10.2015 – I-21 U 70/15
Zur Frage der Eigenhaftung des Verhandlungsgehilfen und dem
stillschweigenden Abschluss eines Auskunfts- oder Beratungs -
vertrages
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Deutsche Rechtspolitik aktuell

Redaktion:

Rechtsanwalt
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Frankfurt a. M.

Rechtsanwalt
Dr. Andreas Lange,
Frankfurt a. M.
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Potsdam

Rechtsanwalt
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Frankfurt a. M.

Arne Wittig,
Essen
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Mainz
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Bankrecht und Kreditsicherungsrecht

Seite 131

Widerrufsbelehrung bei mehreren Darlehensnehmern; Verzicht;
 Verwirkung
BGH 11.10.2016 – XI ZR 482/15 (WM 2016, 2295)
Dr. Herbert Lechner, Richter am OLG, München

Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsrecht

Seite 158

Anforderungen an den Nachweis einer Kenntnis des Gläubigers von Um-
ständen i.S.d. § 130 Abs. 2 InsO, die zwingend auf die Zahlungsunfähig-
keit des Schuldners schließen lassen
BGH 8.9.2016 – IX ZR 151/14 (WM 2016, 2310 )
VRiLG Dirk Seichter/RiOLG Dr. Peter M. Röhm, Stuttgart

Seite 161

Unentgeltlichkeit von Verfügungen im „Zwei-Personen-Verhältnis“
BGH 15.9.2016 – IX ZR 250/15 (WM 2016, 2312)
VorsRiBGH a.D. Dr. Hans Gerhard Ganter, Weil der Stadt

Prozessrecht

Seite 179

Wirkungsverlust einer zweitinstanzlichen Klageerweiterung als Folge
 einer beschlussmäßigen Berufungszurückweisung
BGH 3.11.2016 – III ZR 84/15 (WM 2016, 2342)
Univ.-Prof. Dr. Bruno Rimmelspacher, München

Entscheidungsanmerkungen
zum Wirtschafts- und
Bankrecht
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